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Einverständniserklärung

Netzanschluss
Du interessierst dich für einen Erdgas-Netzanschluss der Stadtwerke Ahrensburg? Fülle einfach das nachstehen-
de Formular aus und wir übersenden dir ein verbindliches Angebot, wenn ein Netzanschluss durch die Stadtwerke 
Ahrensburg möglich ist.

Bitte beachte, dass die mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden müssen.

Deine Daten

Nutzung: privat geschäftlich

Name, Vorname* Straße, Hausnummer, Ort

Telefonnummer (tagsüber)

Wunschtermin für den Start der Gaslieferung

E-Mail Adresse

Wozu möchtest Du Erdgas nutzen?

Heizen zu beheizende Fläche m2 Kochen Warmwasser Gewerbe

Sonstiges:Kleingewerbe (Jahresverbrauchsmenge bis zu ca. 10.000 kWh)

In welches Gebäude soll die Leitung führen? (nur falls abweichend von der Rechnungsadresse unter I.)

Name, Vorname* Straße, Hausnummer, Ort

Telefonnummer (tagsüber) E-Mail Adresse

Neubau

Keller

Mehrfamilienhaus bewohnte Stockwerke

Doppelhaushälfte  Ja

 Ja

 Nein

 NeinReihenhaus

Einfamilienhaus

Deine personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur internen Bearbeitung benötigt und nicht an Dritte 
weitergegeben.
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Womit heizt Du zur Zeit? Wieviel Energie brauchst Du dafür pro Jahr?

Wie lang wird die Netzanschlussleitung?

Kostenloses Leerrohr für Glasfaserhausanschluss

(Entfernung von der Grundstückgrenze bis zum Gebäude)

2 Leerrohre Mehrfamilienhaus 1 Leerrohr Einfamilienhaus

Öl:

Entfernung in m*: 

Datum Unterschrift

Kohle: Flüssiggas:

Wärme:  Sonstiges: MWh

 l  lkg



Gasantrag
Anmeldung einer Gasinstallation

Eingangsvermerk Netzbetreiber / Nr.

Messstellenbetreiber

Gasbelieferung erfolgt durch

Anmeldung zur Inbetriebsetzung (Gas)

Haushalt

Neuanlage

Druckstufe Netz Der Gasverordnung wird zugestimmtND

zusätzliche Informationen siehe Anhang
(z.B. technische Hinweise)

Wunschtermin zur Inbetriebnahme Zähler nicht gewünscht*

Anschlussstück Zähler mitliefern (kostenpflichtig) Regelgerät / Zähler wird abgeholt

Zubehörsatz Gasdruckregelgerät mitliefern (kostenpflichtig)

MD HD ja nein

Wiederinbetriebnahme Gaszähler vorhanden

Regelgerät vorhanden

ja

ja

nein

neinAnlageveränderung Anschluss weiterer Anlagen/
Leistungserhöhung

Gasgerätewechsel Außenleitung Größe des GS Zählernummerm3/h

Gewerbe/Industrie

Netzanschluss vorhanden ja nein

Anschrift des Netzbetreibers

Anschlussnehmer:in

Angemeldet wird

Eingetragenes Installationsunternehmen

Bezirksschornsteinfeger (BSM)

Netzbetreiber

Gasgeräte

Angaben zur Installation

Erklärung zur Fertigstellung

Angaben zum Netzanschluss

Grundstückseigentümer:in

Name des Netzbetreibers

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Name, Vorname bzw. Firmenname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

E-Mail E-Mail

Name des/der Anschlussnutzer:in (bei vorh. Anlage Kundennummer)

Name, Vorname bzw. Firmenname

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

Telefon Telefon

PLZ

PLZ

Ort

Ort

a Heizen + WW
b �Warm- 

wasser
c Heizen
d Kochen
e sonstiges

Hersteller / 
Fabrikat / Typ

Gasgeräteart
(a/b/c)

Anzahl
der Gasgeräte

neu               vorhanden

Einbauort Die Luft- 
versorgung
wird sicher-ge-
stellt

Nenn- 
belas-
tung

kW

Nenn- 
leistung

kW

Die Ausführung der Gasinstallation erfolgt nach der Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung im Niederdruck (Niederdruck-
anschlussverordnung NDAV), den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der TRGI und den technischen Anschluss-
bedingungen des Netzbetreibers.

Unterschrift des eingetragenen verantwortlichen Fachmannes/FachfrauOrt, Datum

Unterschrift des eingetragenen verantwortlichen Fachmannes

Unterschrift

Unterschrift

Ort, Datum

Eingetragen beim Netzbetreiber

Ausweis-Installateurnummer

Telefon und E-Mail

Firmenstempel / Anschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Über die geplante Aufstellung der o.g. Feuerungsanlage wurde ich in Kenntnis gesetzt. Die erforderlichen Antragsunterlagen (Anlage zur Baubeschreibung 
für Feuerungsanlagen gem. Landesbauordnung) liegen vor.

zusätzliche Informationen siehe Anhang

Die aufgeführte(n) Gasinstallation(en) ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvor-
schriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, 
insbesondere nach der DVGW-TRGI und den sonstigen besonderen Vorschriften des o.g. Netz-
betreibers, von mir/uns errichtet und fertiggestlellt worden. Die Anlagen wurden den entspre-
chenden Prüfungen (DVGWTRGI) unterzogen und für dicht und sicher befunden. Die Ergebnisse 
dieser Prüfungen wurden dokumentiert und können auf Verlangen dem Netzbetreiber vorge-
legt werden. Die Anlage kann gemäß NDAV in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich, wird 
die Inbetriebsetzung im Namen des Anschlussnehmers beantragt. Der Bezirksschornsteinfeger 
wurde über die Fertigstellung informiert. Nach Aufstellung des Zählers erfolgt die Einstellung 
und Inbetriebsetzung der Gasinstallation sowie die Einweisung des Kunden durch das VIU.



Gasantrag

Erläuterungen zum Vordruck „Anmeldung einer Gasinstallation“

zu 1) Hier bitte durch ankreuzen kenntlich machen, ob es sich um eine An-
meldung oder eine Inbetriebsetzung handelt. Bitte teile uns auch mit, ob ein 
Netzanschluss bereits vorhanden ist.
zu 2) Anschrift des jeweiligen Netztbetreibers und Angaben zum Netzan-
schluss eintragen. Sollte ein anderer Messstellenbetreiber gewählt werden, 
sind die Angaben mit anzugeben (als Anlage)!
zu 3) Angaben zum Anschlussnehmer und Angaben zum Grundstückeigen-
tümers hier einfügen. Der Anschlussnehmer ist der Eigentümer der an das 
Versorgungsnetz über den Netzanschluss angeschlossenen Kundenanlage. 
Ein Vertrag zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber regelt die Anbin-
dung der Kundenanlage an das Versorgungsnetz einschließlich der Nutzung 
des Grundstückes durch den Netzbetreiber. Der Netzanschlussnutzer ist 
der Nutzer des Anschlusses. Das kann der Anschlussnehmer, aber auch der 
Mieter eines Hauses oder einer Wohnung sein. Ein Anschlussnutzungsvertrag 
zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer regelt die Rechte und Pflichten 
hinsichtlich der Nutzung der Kundenanlage zur Einspeisung und Entnahme 
von Energie.
zu 4) Hier bitte auswählen, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen und in 
welchem Bereich dies geschehen soll. Bitte teile uns mit, ob schon Gaszähler 
sowie Gasdruckregelgerät vorhanden sind. Wenn ja, bitte die Zählernummer 
angeben. Bitte die neuen sowie vorhandenen Gasgeräte mit deren Verwen-

dung sowie Leistungsangaben vermerken. Im Feld Gasgeräteart bitte die Art 
des Gerätes eintragen
(z.B. B11, C33x usw.).
zu 5) Bitte bestätige, dass die Installation ordnungsgemäß durchgeführt 
wird.
zu 6) Hier wird vom Bezirksschornsteinfeger bestätigt, dass er über die ge-
plante Aufstellung informiert wurde.
zu 7) Zustimmung des Netzbetreibers.
zu 8) Im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installa-
tionsunternehmen gemäß NDAV § 13 Abs. 2. Bei Verwendung des Vordrucks 
als Inbetriebsetzung ist die aufgeführte Haftungserklärung vom verant-
wortlichen Fachmann zu unterschreiben. Die Inbetriebsetzung (Gasdruck-
regler- und Zählereinbau) erfolgt nach Abstimmung mit dem örtlichen 
Netzbetreiber. (s. techn. Anschlussbedingungen bzw. Informationen des 
Netzbetreibers). Bei Bedarf können das Anschlussstück für den Zähler bzw. 
der Zubehörsetz für das Gasdruckgerät bei einigen Netzbetreibern käuflich 
erworben werden.

 
• Kunde wählt Messstellenbetreiber selbst
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Bearbeitungsvermerke

* Die technischen Anschlussbedingungen bzw. Informationen des jeweiligen Netzbetreibers sind zu beachten!
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Gasversorgung in Niederdruck
(Niederdruckanschlussverordnung (NDAV))

Die Verordnung wurde als Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 1. November 2006 I 2477 von der 
Bundesregierung und dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie mit Zustim-
mung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. 
Art. 4 Satz 1 dieser Verordnung am 8. November 
2006 in Kraft getreten.

Teil 1: Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmun-
gen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen 
Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach 
§ 18 Abs. 1 des Energiewirtschafts- gesetzes 
jedermann in Niederdruck an ihr Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung an-
zuschließen und den Anschluss zur Entnahme 
von Gas zur Verfügung zu stellen haben. Diese 
sind Bestandteil der Rechtsverhältnisse über 
den Netzanschluss an das Gasversorgungs-
netz der allgemeinen Versorgung (Netzan-
schluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie 
sich nicht ausdrücklich allein auf eines dieser 
Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung 
gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlos-
senen Netzanschlussverhältnisse und ist auch 
auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse anzu-
wenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstan-
den sind.
(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne 
des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder 
Gebäude an das Niederdrucknetz angeschlos-
sen wird, oder im Übrigen jeder Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks 
oder Gebäudes, das an das Niederdrucknetz 
angeschlossen ist.
(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, 
der im Rahmen eines Anschlussnutzungsver-
hältnisses einen Anschluss an das Nieder-
drucknetz zur Entnahme von Gas nutzt.
(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung 
ist der Betreiber eines Gasversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 
Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhältnis
(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den 
Anschluss der Gasanlage über den Netzan-
schluss und dessen weiteren Betrieb. Es be-
steht zwischen dem Anschlussnehmer und 
dem Netzbetreiber.
(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht 
durch Vertrag erstmalig mit dem Anschluss-
nehmer, der die Herstellung des Netzan-
schlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines 
Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag 
schriftlich abzuschließen.
(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstücksei-
gentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben 
die schriftliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers zur Herstellung und Änderung 
des Netzanschlusses unter Anerkennung der 
für den Anschlussnehmer und ihn damit ver-
bundenen Verpflichtungen beizubringen. 
(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder 
Gebäuden entsteht das Netzanschlussver-
hältnis mit dem Eigentumserwerb an der 
Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Ei-
gentümer und dem Netzbetreiber, sofern der 
bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer 
gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das 
Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen 

Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer 
der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich 
bis dahin begründeter Zahlungsansprüche 
und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige An-
schlussnehmer berechtigt und verpflichtet. 
Der Eigentumsübergang und die Person des 
neuen Anschlussnehmers hat der bisherige 
Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unver-
züglich in Textform anzuzeigen. Der bisherige 
Anschlussnehmer hat dem neuen Anschluss-
nehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu 
übermitteln.
(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen An-
schlussnehmer den Vertragsschluss oder die 
Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in 
Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Ab-
satz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist 
auf die Allgemeinen Bedingungen einschließ-
lich der ergänzenden Bedingungen des Netz-
betreibers hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht 
zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnah-
me von Gas. Die Anschlussnutzung umfasst 
weder die Belieferung des Anschlussnutzers 
mit Gas noch den Zugang zu den Gasversor-
gungsnetzen im Sinne des § 20 des Energie-
wirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungs-
verhältnis besteht zwischen dem jeweiligen 
Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.
(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt 
dadurch zustande, dass über den Netzan-
schluss Gas aus dem Verteilernetz entnom-
men wird, wenn 1. der Anschlussnutzer spätes-
tens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme 
einen Vertrag über den Bezug von Gas ab-
geschlossen hat oder die Voraussetzungen 
einer Ersatzversorgung nach § 38 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes vorliegen und 2.dem 
Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein 
Recht auf Netzzugang nach § 20 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zusteht. Bei Kenntnis über 
den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 
Nr. 2 ist der Netzbetreiber verpflichtet, den An-
schlussnutzer und den Grundversorger hier-
über unverzüglich in Textform zu unterrichten 
und den Anschlussnutzer auf die Grundver-
sorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsge-
setzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des 
Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen.
(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem 
Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des 
Netzanschlusses zur Entnahme von Gas un-
verzüglich in Textform mitzuteilen. Der Netzbe-
treiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung 
unverzüglich in Textform zu bestätigen. In der 
Bestätigung ist auf die Allgemeinen
Bedingungen einschließlich der ergänzenden 
Bedingungen und auf die Haftung des Netzbe-
treibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung 
des Netzbetreibers
(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestäti-
gung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 
Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine 
zusammenhängende Aufstellung aller für den 
Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die An-
schlussnutzung nach § 3 notwendigen Anga-
ben enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nut-
zer (Firma, Registergericht, Registernummer, 

Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, 
Kundennummer),
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zäh-
lers oder des Aufstellungsorts des Zählers,
3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Regis-
tergericht, Registernummer und Adresse) und
4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch die 
am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende 
Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vor-
liegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer 
verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf An-
forderung mitzuteilen.
(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem 
Neukunden bei Entstehen des Netzanschluss-
verhältnisses oder des Anschlussnutzungs-
verhältnisses und auf Verlangen den übrigen 
Kunden die Allgemeinen Bedingungen unent-
geltlich auszuhändigen. Er hat die Allgemeinen 
Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröf-
fentlichen.
(3) Änderungen der ergänzenden Bedin-
gungen, zu denen auch die Technischen An-
schlussbedingungen nach § 20 gehören, und 
Kostenerstattungsregelungen des Netzbetrei-
bers werden jeweils zum Monatsbeginn erst 
nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle 
der Technischen Anschlussbedingungen erst 
nach zusätzlicher Mitteilung an die Regulie-
rungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber ist 
verpflichtet, die Änderungen am Tage der öf-
fentlichen Bekanntgabe auf seiner Internetsei-
te zu veröffentlichen.

Teil 2: Netzanschluss

§ 5 Netzanschluss
Der Netzanschluss verbindet das Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung mit 
der Gasanlage des Anschlussnehmers, ge-
rechnet von der Versorgungsleitung bis zu den 
Innenleitungen der Gebäude und Grundstü-
cke. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, 
einer gegebenenfalls vorhandenen Absperr-
einrichtung außerhalb des Gebäudes, Iso-
lierstück, Hauptabsperreinrichtung und ge-
gebenenfalls Haus-Druckregelgerät. Auf ein 
Druckregelgerät sind die Bestimmungen über 
den Netzanschluss auch dann anzuwenden, 
wenn es hinter dem Ende des Netzanschlusses 
innerhalb des Bereichs der Kundenanlage ein-
gebaut ist.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses
(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbe-
treiber hergestellt. Die Herstellung des Netzan-
schlusses soll vom Anschlussnehmer schrift-
lich in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen 
des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Ver-
fügung gestellter Vordruck zu verwenden. Der 
Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den 
voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstel-
lung des Netzanschlusses mitzuteilen.
(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse 
werden nach Beteiligung des Anschlussneh-
mers und unter Wahrung seiner berechtigten 
Interessen vom Netzbetreiber nach den an-
erkannten Regeln der Technik bestimmt. Das 
Interesse des Anschlussnehmers an einer kos-
tengünstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist 
dabei besonders zu berücksichtigen.
(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der 
Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschluss-



leitungen sowie der Telekommunikationslinien 
im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunika-
tionsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsa-
me Verlegung der verschiedenen Gewerke zu 
beteiligen. Er führt die Herstellung oder Ände-
rungen des Netzanschlusses entweder selbst 
oder mittels Nachunternehmer durch. Wün-
sche des Anschlussnehmers bei der Auswahl 
des durchführenden Nachunternehmers sind 
vom Netzbetreiber angemessen zu berück-
sichtigen. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, 
die für die Herstellung des Netzanschlusses 
erforderlichen Erdarbeiten auf seinem Grund-
stück im Rahmen des technisch Möglichen 
und nach den Vorgaben des Netzbetreibers 
durchzuführen oder durchführen zu lassen. 
Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vo-
raussetzungen für die sichere Errichtung des 
Netzanschlusses zu schaffen; für die Hauptab-
sperreinrichtung ist ein nach den anerkannten 
Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfü-
gung zu stellen.

§ 7 Art des Netzanschlusses
(1) Der Brennwert mit der sich aus den Erzeu-
gungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der für die Versor-
gung des Kunden maßgebende Ruhedruck 
des Gases ergeben sich aus den ergänzenden 
Bedingungen des Netzbetreibers zu den Allge-
meinen Netzanschlussbedingungen. 
(2) Der Netzbetreiber kann den Brennwert und 
Druck sowie die Gasart ändern, falls dies in 
besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend notwendig ist. 
Der Kunde ist davon unverzüglich zu unterrich-
ten. Bei der Umstellung der Gasart sind die Be-
lange des Kunden, soweit möglich, angemes-
sen zu berücksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses
(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebs-
anlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzu-
stellen, dass sie in seinem Eigentum stehen 
oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung über-
lassen werden; soweit erforderlich, ist der 
Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung 
verpflichtet. Netzanschlüsse werden aus-
schließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, 
erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
Sie müssen zugänglich und vor Beschädigun-
gen geschützt sein. Der Anschlussnehmer darf 
keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vor-
nehmen oder vornehmen lassen.
(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, 
insbesondere undichte Absperreinrichtungen 
oder Druckregelgeräte sowie das Fehlen von 
Plomben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.
(3) Änderungen des Netzanschlusses werden 
nach Anhörung des Anschlussnehmers und 
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen 
vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder
Änderung des Netzanschlusses
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom An-
schlussnehmer die Erstattung der bei wirt-
schaftlich effizienter Betriebsführung notwen-
digen Kosten für
1. die Herstellung des Netzanschlusses,
2. die Änderungen des Netzanschlusses, die 
durch eine Änderung oder Erweiterung der 
Kundenanlage erforderlich oder aus ande-
ren Gründen vom Anschlussnehmer veran-
lasst werden, zu verlangen. Die Kosten kön-
nen auf der Grundlage der durchschnittlich 
für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten 
pauschal berechnet werden. Im Falle einer 
pauschalierten Kostenberechnung sind Ei-
genleistungen des Anschlussnehmers an-
gemessen zu berücksichtigen. Die Netzan-
schlusskosten sind so darzustellen, dass der 
Anschlussnehmer die Anwendung des pau-
schalierten Berechnungsverfahrens einfach 
nachvollziehen kann; wesentliche Berech-

nungsbestandteile sind auszuweisen.
(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die 
Herstellung oder Änderungen des Netzan-
schlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles Grund 
zu der Annahme besteht, dass der Anschluss-
nehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden 
von einem Anschlussnehmer mehrere Netzan-
schlüsse beauftragt, ist der Netzbetreiber be-
rechtigt, angemessene Abschlagszahlungen 
zu verlangen.
(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach 
Herstellung des Netzanschlusses weitere An-
schlüsse hinzu und wird der Netzanschluss da-
durch teilweise zum Bestandteil des Verteiler-
netzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu 
aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen 
zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Druckregelgeräte, besondere Einrichtun-
gen
(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks 
ein besonderes Druckregelgerät oder eine be-
sondere Einrichtung angebracht werden, so 
kann der Netzbetreiber verlangen, dass der 
Anschlussnehmer einen geeigneten Raum 
oder Platz unentgeltlich für die Dauer des 
Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks 
zur Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die 
Einrichtungen auch für andere Zwecke benut-
zen, soweit dies für den Anschlussnehmer zu-
mutbar ist.
(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das 
Grundstück beendet, so hat der Anschluss-
nehmer die Einrichtung noch drei Jahre unent-
geltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.
(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung 
der Einrichtungen an eine andere geeignete 
Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an 
der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet 
werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der 
Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die Anlage ausschließlich der Anschlussnut-
zung des Grundstücks dient.

§ 11 Baukostenzuschüsse
(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschluss-
nehmer einen angemessenen Baukostenzu-
schuss zur Deckung der bei wirtschaftlich ef-
fizienter Betriebsführung notwendigen Kosten 
für die Erstellung oder Verstärkung der örtli-
chen Verteileranlagen verlangen, soweit sich 
diese Anlagen ganz oder teilweise dem Ver-
sorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der 
Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen 
höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten be-
tragen.
(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukos-
tenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil 
bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die 
an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leis-
tung zu der Summe der Leistungen steht, die 
in den im betreffenden Versorgungsbereich 
erstellten Verteileranlagen oder auf Grund 
der Verstärkung insgesamt vorgehalten wer-
den können. Der Durchmischung der jeweili-
gen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu 
tragen. Der Baukostenzuschuss kann auf der 
Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal be-
rechnet werden.
(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem 
Anschlussnehmer einen weiteren Baukosten-
zuschuss zu verlangen, wenn der Anschluss-
nehmer seine Leistungsanforderung erheblich 
über das der ursprünglichen Berechnung zu-
grunde liegende Maß hinaus erhöht. Der Bau-
kostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 
zu bemessen.
(4) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 ge-
regelten Netzan schlusskosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlussnehmer aufge-
gliedert auszuweisen.
(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstücksbenutzung
(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigen-
tümer sind, haben für Zwecke der örtlichen 
Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Vertei-
lungsanlagen, über ihre im Gebiet des Gasver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung 
liegenden Grundstücke sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. 
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,
1. die an das Gasversorgungsnetz angeschlos-
sen sind,
2. die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit einem an das Netz ange-
schlossenen Grundstück genutzt werden oder
3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie besteht 
nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grund-
stücke den Eigentümer mehr als notwendig 
oder in unzumutbarer Weise belasten würde; 
insbesondere ist die Inanspruchnahme des 
Grundstücks zwecks Anschlusses eines ande-
ren Grundstücks an das Gasversorgungsnetz 
grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss 
über das eigene Grundstück des anderen An-
schlussnehmers möglich und dem Netzbetrei-
ber zumutbar ist.
(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über 
Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstücks zu benach-
richtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Ver-
legung der Einrichtungen verlangen, wenn sie 
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zu-
mutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der 
Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die Einrichtungen ausschließlich dem An-
schluss des Grundstücks dienen.
(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, 
so hat der Eigentümer die auf seinen Grund-
stücken befindlichen Einrichtungen noch drei 
Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, 
dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentli-
che Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für 
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13 Gasanlage
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Er-
weiterung, Änderung und Instandhaltung der 
Gasanlage hinter der Hauptabsperreinrich-
tung (Anlage), mit Ausnahme des Druckregel-
gerätes und der Messeinrichtungen, die nicht 
in seinem Eigentum stehen, ist der Anschluss-
nehmer verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die 
Messeinrichtungen, die nicht im Eigentum des 
Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschluss-
nehmer die Anlage ganz oder teilweise einem 
Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so bleibt er verantwortlich.
(2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften 
dieser Verordnung, nach anderen anzuwen-
denden Rechtsvorschriften und behördlichen 
Bestimmungen sowie nach den anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geän-
dert und instand gehalten werden. In Bezug 
auf die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten 
dürfen außer durch den Netzbetreiber nur 
durch ein in ein Installateurverzeichnis eines 
Netzbetreibers eingetragenes Installationsun-
ternehmen durchgeführt werden; im Interesse 
des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber 
eine Eintragung in das Installateurverzeichnis 
nur von dem Nachweis einer ausreichenden 
fachlichen Qualifikation für die Durchführung 
der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. 
Es dürfen nur Materialien und Gasgeräte ver-
wendet werden, die entsprechend § 49 des 
Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraus-
setzungen des Satzes 4 wird vermutet, wenn 



die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vor-
handen ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht 
vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, 
wenn die Materialien oder Gasgeräte das Zei-
chen einer akkreditierten Stelle tragen, insbe-
sondere das DVGW-Zeichen. Materialien und 
Gasgeräte, die
1. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder der Türkei rechtmäßig her-
gestellt oder in den Verkehr gebracht worden 
sind oder
2. in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
rechtmäßig hergestellt worden sind und die 
den technischen Spezifikationen der Zeichen 
im Sinne des Satzes 6 nicht entsprechen, wer-
den einschließlich der von den vorgenannten 
Staaten durchgeführten Prüfungen und Über-
wachungen als gleichwertig behandelt, wenn 
mit ihnen das geforderte Schutzniveau glei-
chermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Netz-
betreiber ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen.
(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrich-
tungen befinden, können vom Netzbetreiber 
plombiert werden. Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu ver-
anlassen.
§ 13a Installateurverzeichnis
(1) Der Netzbetreiber darf eine Eintragung in 
sein Installateurverzeichnis nur von dem Nach-
weis einer ausreichenden fachlichen Quali-
fikation des Installationsunternehmens für die 
Durchführung der jeweiligen Arbeiten nach § 
13 Absatz 2 Satz 1 abhängig machen. Der Netz-
betreiber, in dessen Installateurverzeichnis die 
Eintragung erfolgen soll, ist berechtigt, vor der 
Eintragung das Vorliegen der ausreichenden 
fachlichen Qualifikation zu prüfen. Begründen 
besondere Umstände Zweifel am Bestehen 
einer ausreichenden fachlichen Qualifikation 
ist der Netzbetreiber jederzeit berechtigt, das 
Vorliegen einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation erneut zu prüfen.
(2) Nachdem der Netzbetreiber ein Installati-
onsunternehmen in sein Installateurverzeich-
nis eingetragen hat, hat der Netzbetreiber dem 
betreffenden Installationsunternehmen zur 
Dokumentation der Eintragung einen Installa-
teurausweis auszustellen. Führt ein Installati-
onsunternehmen Arbeiten in einem Netzgebiet 
durch, bei dessen Netzbetreiber es nicht in das 
Installationsverzeichnis eingetragen ist, so ge-
nügt es, dass das Installationsunternehmens 
dem betroffenen Netzbetreiber einen durch 
einen anderen Netzbetreiber ausgestellten 
Installateurausweis als Nachweis der ausrei-
chenden fachlichen Qualifikation rechtzeitig 
vorlegt. Eine weitere Überprüfung des Vorlie-
gens der ausreichenden fachlichen Qualifika-
tion darf der betroffene Netzbetreiber nur vor-
nehmen, falls aufgrund besonderer Umstände 
begründete Zweifel am Bestehen der ausrei-
chenden fachlichen Qualifikation vorliegen.
(3) Der Netzbetreiber kann im Rahmen der Ein-
tragung in das Installateurverzeichnis einen 
Nachweis darüber verlangen, dass die ausrei-
chende fachliche Qualifikation bei dem Inha-
ber des Installationsunternehmens oder einer 
fest angestellten, verantwortlichen und wei-
sungsberechtigten Fachkraft vorliegt. Im Rah-
men der Prüfung der fachlichen Qualifikation 
kann der Netzbetreiber nur die Glaubhaftma-
chung der Fertigkeiten, praktischen und theo-
retischen Fachkenntnisse sowie Erfahrungen 
verlangen, die für eine fachgerechte, den an-
erkannten Regeln der Technik und den Sicher-
heitserfordernissen entsprechende Ausfüh-
rung der jeweiligen Arbeiten notwendig sind.
(4) Darüber hinaus kann der Netzbetreiber je-
derzeit von dem Installationsunternehmen ver-
langen, eine ausreichende Betriebshaftpflicht-
versicherung nachzuweisen. Der Netzbetreiber 
kann im Einzelfall bei begründeten Zweifeln am 
Vorhandensein der technischen Ausstattung 

zur einwandfreien Ausführung oder Prüfung 
aller Installationsarbeiten nach den Regeln 
fachhandwerklichen Könnens jederzeit von In-
stallationsunternehmen verlangen, glaubhaft 
zu machen, über eine ordnungsgemäß einge-
richtete Werkstatt oder einen Werkstattwagen, 
ausreichende Werk- und Hilfswerkzeuge sowie 
Mess- und Prüfgeräte zu verfügen, mit denen 
alle Installationsarbeiten einwandfrei und 
nach den Regeln fachhandwerklichen Kön-
nens ausgeführt und geprüft werden können. 
Der Netzbetreiber kann im Einzelfall jederzeit 
von Installationsunternehmen verlangen eine 
gültige Bescheinigung über die Gewerbean-
zeige nach § 14 der Gewerbeordnung vorzu-
legen, soweit die Gewerbeanzeige gewerbe-
rechtlich erforderlich ist.
(5) Ein in ein Installateurverzeichnis eingetra-
genes Installationsunternehmen ist von dem 
Netzbetreiber, der dieses Installateurverzeich-
nis führt, zu verpflichten, sich insbesondere 
über alle Fragen der Ausführung von Installa-
tionsarbeiten über Neuerungen auf dem Ge-
biet der Installationstechnik sowie über weitere 
Neuerungen, die für eine fachgerechte Ausfüh-
rung der jeweiligen Arbeiten erforderlich sind 
laufend zu informieren, zum Beispiel durch eine 
Teilnahme an Fortbildungskursen des Gasfa-
ches zur Einführung neuer Bestimmungen oder 
zur Unterrichtung über geltende Bestimmun-
gen. Erhält der Netzbetreiber Kenntnis von er-
heblichen oder anhaltenden Verstößen gegen 
die Verpflichtungen nach Satz 1 ist der Netzbe-
treiber berechtigt, die Eintragung des betref-
fenden Installationsunternehmens in seinem 
Installateurverzeichnis zu löschen.
(6) Bei einem Installationsunternehmen aus 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
aus einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
aus der Schweiz wird im Rahmen der Prüfung 
der Voraussetzungen für die Aufnahme in ein 
Installateurverzeichnis widerleglich vermutet, 
dass die Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 
2 vorliegen, wenn der Inhaber des Installa-
tionsunternehmens oder eine fest angestell-
te, verantwortliche und weisungsberechtigte 
Fachkraft in ihrem Herkunftsstaat eine beruf-
liche Qualifikation erworben hat, die sich nicht 
wesentlich von den als ausreichend angese-
henen fachlichen Qualifikationen im Sinne von 
Absatz 1 Satz 2 unterscheidet. § 3 Absatz 2 bis 
5 sowie die §§ 4 bis 7 der EU/EWR-Handwerk-
Verordnung vom 18. März 2016 (BGBl. I S. 509), 
die durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Ok-
tober 2021 (BGBl. I S. 4740) geändert worden ist, 
sind entsprechend anzuwenden.
(7) Eine Betriebshaftpflichtversicherung, die in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
in einem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz abgeschlossen wurde, ist als ausrei-
chend im Sinne von Absatz 4 Satz 1 anzuerken-
nen, wenn sie Versicherungsschutz für den Fall 
eines schädigenden Ereignisses bei Tätigkei-
ten in der Bundesrepublik Deutschland bietet.
(8) Einem Installationsunternehmen aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, aus ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder aus der 
Schweiz, das in der Bundesrepublik Deutsch-
land keine gewerbliche Niederlassung unter-
hält, ist die vorübergehende und gelegentliche 
Erbringung von Installationsarbeiten nach § 13 
Absatz 1 in der Bundesrepublik Deutschland 
ohne Eintragung in ein Installateurverzeichnis 
eines Netzbetreibers gestattet, wenn es in sei-
nem Herkunftsstaat zur Ausübung vergleich-
barer Tätigkeiten rechtmäßig niedergelassen 
ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt, von einem 
solchen Installationsunternehmen, das erst-
mals Installationsarbeiten nach § 13 Absatz 2 
Satz 1 in der Bundesrepublik Deutschland er-
bringt und nicht in ein Installateurverzeichnis 
eines Netzbetreibers eingetragen ist, vor der 
Leistungserbringung einen Nachweis darüber 

zu verlangen, dass die ausreichende fachliche 
Qualifikation nach den Absätzen 1 und 3 sowie 
eine ausreichende Betriebshaftpflicht- ver-
sicherung nach Absatz 4 Satz 1 und Absatz 7 
vorliegen. Die §§ 5, 9 und 10 der EU/EWR-Hand-
werk-Verordnung sind entsprechend anzu-
wenden.“

§ 14 Inbetriebsetzung der Gasanlage
(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftrag-
ter hat die Anlage über den Netzanschluss an 
das Verteilernetz anzuschließen und in Betrieb 
zu nehmen, indem er nach erfolgtem Einbau 
der Messeinrichtung und gegebenenfalls des 
Druckregelgerätes durch Öffnung der Ab-
sperreinrichtungen die Gaszufuhr freigibt. Die 
Anlage hinter diesen Einrichtungen hat das 
Installationsunternehmen in Betrieb zu setzen.
(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim 
Netzbetreiber
von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 
die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in 
Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbe-
treibers ist ein von diesem zur Verfügung ge-
stellter Vordruck zu verwenden.
(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebset-
zung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung 
verlangen. Die Kosten können auf der Grundla-
ge der durchschnittlich für vergleichbare Fäl-
le entstehenden Kosten pauschal berechnet 
werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass 
der Anschlussnehmer die Anwendung des 
pauschalierten Berechnungsverfahrens ein-
fach nachvollziehen kann.

§ 15 Überprüfung der Gasanlage
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage 
vor und, um unzulässige Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter 
auszuschließen, nach ihrer Inbetriebsetzung 
zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam 
zu machen und kann deren Beseitigung ver-
langen.
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Si-
cherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber be-
rechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr 
für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der 
Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der 
Netzbetreiber keine Haftung für die Mängel-
freiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei 
einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.
Teil 3 Anschlussnutzung

§ 16 Nutzung des Anschlusses
(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines 
Anschlussnutzungsverhältnisses verpflich-
tet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzan-
schlussverhältnis vorgesehenen Umfang die 
Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu er-
möglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange 
der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung 
ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht zugemutet werden kann, ge-
hindert ist.
(2) Der Netzbetreiber hat Brennwert und Druck 
möglichst gleichbleibend zu halten. Allgemein 
übliche Gasgeräte müssen einwandfrei betrie-
ben werden können. Stellt der Anschlussnutzer 
Anforderungen an die Gasqualität, die über die 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 hin-
ausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb 
seines Bereichs Vorkehrungen zum störungs-
freien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu 
treffen.
(3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetrei-
ber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 
14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entspre-
chend. § 17 Unterbrechung der Anschlussnut-



zung
(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen 
werden, soweit dies zur Vornahme betriebs-
notwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung 
eines drohenden Netzzusammenbruchs er-
forderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unter-
brechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich 
zu beheben. Eine notwendige Unterbrechung 
wegen eines vom Anschlussnutzer veranlass-
ten Austauschs der Messeinrichtung durch ei-
nen Dritten nach § 21b des Energiewirtschafts-
gesetzes
hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.
(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer 
bei einer beabsichtigten Unterbrechung der 
Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter 
Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benach-
richtigung entfällt, wenn die Unterrichtung
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig mög-
lich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu ver-
treten hat oder
2.die Beseitigung von bereits eingetretenen 
Unterbrechungen verzögern würde.
In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nach-
frage nachträglich mitzuteilen, aus welchem 
Grund die Unterbrechung vorgenommen wor-
den ist.

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschluss-
nutzung
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die 
ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der An-
schlussnutzung erleidet, aus Vertrag, An-
schlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter 
Handlung haftet und dabei Verschulden des 
Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird
1. hinsichtlich eines Vermögensschadens wi-
derleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt,
2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache 
widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahr-
lässigkeit vorliegt. Bei Vermögensschäden 
nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verursachten Sachschäden ist die Haftung 
des Netzbetreibers gegenüber seinen An-
schlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. 
Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte 
Sachschäden ist je Schadensereignis insge-
samt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das 
eigene Netz angeschlossenen
Anschlussnutzern;
2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das 
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnut-
zern;
3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an 
das eigene Netz
angeschlossenen Anschlussnutzern;
4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Mil-
lion an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;
5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an 
das eigene Netz angeschlossene Anschluss-
nutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden 
von Anschluss- nutzer in Mittel- und Hoch-
druck einbezogen, wenn die Haftung ihnen 
gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 
begrenzt ist.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprü-
che von Anschlussnutzern anzuwenden, die 
diese gegen einen dritten Netzbetreiber im 
Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschafts-
gesetzes aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im 
Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschafts-
gesetzes ist je Schadensereignis insgesamt 
begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetra-
ges, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen 

Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der 
dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 
Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an 
das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer 
im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung 
insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In 
den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 
können auch Schadensersatzansprüche von 
nicht unter diese Verordnung fallenden Kun-
den einbezogen werden, die diese gegen das 
dritte Unternehmen aus unerlaubter Hand-
lung geltend machen, wenn deren Ansprüche 
im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 be-
grenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, 
seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über 
die mit der Schadensverursachung durch 
einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusam-
menhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung 
des Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermö-
gensschäden ist die Haftung des Netzbe-
treibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer 
angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbe-
treibers, gegen den der Anschlussnutzer An-
sprüche geltend macht, gegenüber seinen 
Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie 
je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom 
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 
Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge be-
grenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 
und 5 gelten entsprechend.
(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden 
die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem 
die Summe aller Schadensersatzansprüche 
zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 
Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht 
unter diese Verordnung fallenden Kunden in 
die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind 
sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entspre-
chend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach 
Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht 
höher sein als die Quote der Kunden des drit-
ten Netzbetreibers.
(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 
30 Euro, die weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht 
worden sind.
(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den 
Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber 
oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflich-
tigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4: Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1: Anlagenbetrieb und Rechte des 
Netzbetreibers

§ 19 Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchs-
geräten, Eigenerzeugung
(1) Anlage und Gasgeräte sind vom Anschluss-
nehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Anschlussnehmer oder 
-nutzer und störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Netzbetreibers oder Dritter 
ausgeschlossen sind. (2) Erweiterungen und 
Änderungen von Anlagen sowie die Verwen-
dung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Netz-
betreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die 
vorzuhaltende Leistung erhöht oder mit Netz-
rückwirkungen zu rechnen ist. Nähere Einzel-
heiten über den Inhalt der Mitteilung kann der 
Netzbetreiber regeln.
(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat 
der Anschlussnehmer oder -nutzer dem 
Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der An-
schlussnehmer oder -nutzer hat durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von 
seiner Eigenanlage keine schädlichen Rück-
wirkungen in das Gasversorgungsnetz mög-
lich sind. Der Anschluss von Eigenanlagen ist 

mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser 
kann den Anschluss von der Einhaltung der 
von ihm nach § 20 festzulegenden Maßnah-
men zum Schutz vor Rückwirkungen abhängig 
machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen
Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von 
Technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzan-
schluss und andere Anlagenteile sowie an den 
Betrieb der Anlage einschließlich der Eigen-
anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, 
insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse 
des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anfor-
derungen müssen den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen. Der An-
schluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann 
von der vorherigen Zustimmung des Netzbe-
treibers abhängig gemacht werden. Die Zu-
stimmung darf nur verweigert werden, wenn 
der Anschluss eine sichere und störungsfreie 
Versorgung gefährden würde.

§ 21 Zutrittsrecht
Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach 
vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netz-
betreibers, des Messstellenbetreibers oder 
des Messdienstleisters den Zutritt zum Grund-
stück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum 
Austausch der Messeinrichtung, auch anläss-
lich eines Wechsels des
Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Mess-
einrichtung oder zur Unterbrechung des An-
schlusses und der Anschlussnutzung erfor-
derlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer 
oder -nutzer oder durch Aushang an oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ab-
lesung der Messeinrichtungen muss die Be-
nachrichtigung mindestens drei Wochen vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens 
ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige 
Benachrichtigung ist in den Fällen des § 24 Abs. 
1 nicht erforderlich.

§ 22 Messeinrichtungen
(1) Für Messeinrichtungen hat der Anschluss-
nehmer Zählerplätze nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Verwendung der vom 
Netzbetreiber vorgesehenen DIN-Typen vorzu-
sehen.
(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstel-
lungsort der Messeinrichtungen und die Zäh-
lerplätze. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist 
die Möglichkeit einer Fernauslesung der Mess-
daten zu berücksichtigen. Soweit dies tech-
nisch machbar und wirtschaftlich zumutbar 
ist, sind in Gebäuden, die neu an das Energie-
versorgungsnetz angeschlossen oder einer 
größeren Renovierung im Sinne der Richtlinie 
2002/91/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EU 
Nr. L 1 S. 65) unterzogen werden, die baulichen 
Voraussetzungen für den Einbau von Mess-
einrichtungen zu schaffen, die dem jeweiligen 
Anschlussnutzer den tatsächlichen Energie-
verbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
widerspiegeln. Er hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte Interessen 
zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Anschlussnehmers einer Verlegung der Mess-
einrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Mes-
sung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die 
Kosten einer Verlegung der Messeinrichtungen 
nach Satz 4 zu tragen.
(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat da-
für Sorge zu tragen, dass die Mess- und Steu-
ereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den 
Verlust, Beschädigungen und Störungen von 
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Messeinrichtungen dem Netzbetreiber und 
dem Messstellenbetreiber unverzüglich mit-
zuteilen.

Abschnitt 2: Fälligkeit, Folgen von Zuwider-
handlungen, Beendigung der Rechtsverhält-
nisse

§ 23 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen werden zu dem vom Netz-
betreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen berechtigen gegenüber dem 
Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernst-
hafte Möglichkeit eines offensichtlichen Feh-
lers besteht. § 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers 
oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle auch pauschal berech-
nen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen.
(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann 
vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netz-
anschluss und die Anschlussnutzung ohne 
vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn 
der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Ver-
ordnung zuwiderhandelt und die Unterbre-
chung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit 
von Personen oder Sachen von erheblichem 
Wert abzuwenden,
2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, Be-
einflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbe-
treibers oder Dritter ausgeschlossen sind.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem An-
schlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage 
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbre-
chung vorgenommen worden ist.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbe-
sondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber 
berechtigt, den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung vier Wochen nach Androhung 
zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 

Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt.
(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf An-
weisung des Lieferanten des Anschlussnutzers 
die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit 
der Lieferant dem Anschlussnutzer gegen-
über hierzu vertraglich berechtigt ist und der 
Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen 
für die Unterbrechung der Anschlussnutzung 
gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft ver-
sichert und den Netzbetreiber von sämtlichen 
Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich 
aus einer unberechtigten Unterbrechung er-
geben können; dabei ist auch glaubhaft zu 
versichern, dass dem Anschlussnutzer keine 
Einwendungen oder Einreden zustehen, die die 
Voraussetzungen der Unterbrechung der An-
schlussnutzung entfallen lassen.
(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn 
der Unterbrechung des Netzanschlusses und 
der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer 
drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies 
gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer entspre-
chenden Ankündigung verpflichtet ist.
(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung 
des Netzanschlusses und der Anschlussnut-
zung unverzüglich aufzuheben, sobald die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind 
und der Anschlussnehmer oder -nutzer oder 
im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der 
Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung ersetzt
hat. Die Kosten können für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnet wer-
den; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer 
Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhält-
nisses
(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer 
Frist von einem Monat auf das Ende eines Ka-
lendermonats gekündigt werden. Eine Kündi-
gung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 
18 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nicht besteht.
(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers 
ein anderes Unternehmen in die sich aus dem 
Netzanschlussverhältnis ergebenden Rech-
te und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht 
der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der 
Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich be-
kannt zu machen und den Anschlussnehmern 
mitzuteilen.
(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsver-

hältnisses
(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, 
bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung 
einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbe-
treiber unverzüglich mitzuteilen.
(2) Im Falle einer Kündigung des Netzan-
schlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet 
das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Be-
endigung des Netzanschlussvertrages.

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung
Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 
1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis frist-
los zu kündigen oder die Anschlussnutzung 
fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung des Netzanschlusses und 
der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. 
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach 
§ 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen 
vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

Teil 5 Schlussbestimmungen

§ 28 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses 
und der Anschlussnutzung.

§ 29 Übergangsregelung
(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die An-
schlussnehmer durch öffentliche Bekanntga-
be und Veröffentlichung im Internet über die 
Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu infor-
mieren. Die Anpassung ist in Textform zu ver-
langen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung 
gegenüber allen Anschlussnehmern auch in 
der in Satz 1 genannten Weise verlangen. Im 
Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit 
Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgen-
den Tag. Von der Anpassung ausgenommen 
ist § 4 Abs. 1. 
(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 
4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft je-
doch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 
1979 (BGBl. I S. 676), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist früher als die 
gemäß Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es da-
bei.
(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an 
eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 
8. November 2006 errichtet oder mit deren Er-
richtung vor dem 8. November 2006 begonnen 
worden ist und ist der Anschluss ohne Verstär-
kung der Verteileranlage möglich, so kann der 
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 und 2 
einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der 
für die Verteileranlage bisher verwendeten Be-
rechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 
1 berechnete Baukostenzuschuss ist auf den 
Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.
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Ergänzende Bedingungen zur 
Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV) Preisblatt 
1. Netzanschlusskosten
(Ziffer 1 der Ergänzenden Bedingungen) 
1.1 Die Netzanschlusskosten setzen sich aus einer Grundpauschale sowie 
dem Preis pro Meter Anschlusslänge zusammen. Die Grundpauschale ent-
hält das Material (Anschlussarmaturen und Verbindungsstücke für Hausein-
führung, Gasdruckregler, etc.), Montage- und Transportkosten. Planung und 
Dokumentation sowie die Erdarbeiten einschließlich der Wiederherstellung 
der Oberfläche. Der Preis pro Meter Anschlussbaulänge beinhaltet die Ma-
terial- und Montagekosten für die Anschlussleitung auf dem anzuschließen-
den Grundstück und der Grundstückszuwegung.
1.2  Die Grundpauschale und der Preis pro Meter Anschlussbaulänge setzen 
normale und frostfreie Bodenverhältnisse voraus. Mehrkosten, die durch 
Hindernisse im Boden oder durch eine notwendige Grund wasserabsenkung 
entstehen, werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.
1.2.1 Grundpauschale für die Herstellung eines Hausanschlusses (inkl. 25m 
Anschlusslänge)

Dimension Netto Brutto

DA 32/DN 25 und
DA 63/DN 50 420,17 €  500,00 €

1.2.2 Preis pro Meter Anschlusslänge (ab 25m Anschlusslänge)

Dimension Netto Brutto

DA 32/DN 25 und
DA 63/DN 50 18,91 € 22,50 €

1.3 Nach tatsächlichem Aufwand werden folgende Positionen abgerechnet:
•	 Außergewöhnlicher Neuanschluss (Abweichung nach Art, 			 
Dimensionierung, Lage) 
•	 Änderungen von Netzanschlüssen bzw. Anlagen
• 	 Trennung von Netzanschlüssen

2. Baukostenzuschuss
(Ziffer 6 der Ergänzenden Bedingungen) 
Der Baukostenzuschuss richtet sich nach dem Versorgungsbereich, in dem 
der Anschluss gewünscht wird. Zur Berechnung vgl. Ziffer 2.2 der Ergänzen-
den Bedingungen.

3. Inbetriebsetzung der Gasanlage
(Ziffer 2 der Ergänzenden Bedingungen)

Netto Brutto

Erdarbeiten auf dem Grundstück des 
Kunden je Meter

Abgegolten mit den Netz 
anschlusskosten

Für jede notwendige zusätzliche Fahrt 
zur Anlage des Kunden zur erstmaligen 
Inbetriebsetzung

50,00 € 59,50 €

Für jede Wiederinbetriebsetzung einer 
bestehenden An lage bei vorausgegan-
genem Zählerausbau bzw. Abschaltung 
der Kundenanlage

Berechnung entsprechend 
tatsächlichem Aufwand

4. Leistungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit
Werden Leistungen außerhalb der regelmäßigen SWA-Arbeitszeit (Montag 
bis Freitag von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr) am Samstag oder an Sonn- und Feier-
tagen erbracht, werden zusätzlich zu den genannten Pauschalbeträgen für 
Leistungen gemäß Ziffern 1. bis 3. folgende Beträge berechnet:

Netto Brutto

zusätzliche Mehrkosten 50,00 € 59,50 €

5. Zutrittsrecht
(Ziffer 7 der Ergänzenden Bedingungen)

Netto Brutto

Für den nicht möglichen Zugang nach 
Verstreichen des Haupt- und Ersatzter-
mins je Anfahrt 

Berechnung entsprechend 
tatsächlichem Aufwand

6. Kosten infolge Zahlungsverzuges, Einstellung und Wiederherstellung 
des Anschlusses und dessen Nutzung
(Ziffer 9 der Ergänzenden Bedingungen)
6.1 Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von der SWA an ge-
gebenen Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt. 
6.2. Angefallene lnkassokosten sind sofort zur Zahlung fällig. Diese Kosten 
sind umsatzsteuerfrei (gemäß § 1 Umsatzsteuergesetz - UStG) und betragen:

1. Mahnung 2,00 €

2. Mahnung 2,00 €

Nachkassierungsversuch durch einen Beauftragten 
der SWA 21,00 €

Ermittlungsgebühr (innerhalb Ahrensburg) 10,00 €

Ermittlungsgebühr (bundesweit) 25,00 €

6.3 Kann der Kunde die fälligen Forderungen nicht zahlen, so kann der Kunde 
schriftlich oder per E-Mail einen Antrag auf Stundung oder Ratenzahlung 
stellen. Die Kosten betragen:

Stundung* 20,00 €

Zahlungsvereinbarung (bis 3 Raten) 7,50 €

Zahlungsvereinbarung (3 bis 11 Raten) 15,00 €

6.4 Für die Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung zahlt der 
Kunde folgende Beträge an die SWA:

Netto Brutto

Unterbrechung der Versorgung 75,00 € -

Öffnung eines gesperrten Zählers 90,00 € 107,10 €

6.5 Ist eine einfache Unterbrechung der Versorgung nicht möglich, insbe
sondere weil diese nicht mit den dafür vorgesehenen Absperr vorrichtungen 
vorgenommen werden kann oder der notwendige Zutritt zu den Messeinrich-
tungen oder zum Hausanschluss vom Kunden nicht gewährt wird, so zahlt 
der Kunde den tatsächlichen Aufwand für die Unterbrechung und Wieder-
herstellung der Versorgung. 

7. Zinsen
(Ziffer 9 der Ergänzenden Bedingungen) 
Die SWA ist berechtigt, für offene Forderungen Zinsen in Höhe von 5 % - Punk-
ten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.

8. Umsatzsteuer
Auf alle sich ergebenden Beträge wird – soweit erforderlich – Umsatz steuer 
in der jeweiligen gesetzlichen festgelegten Höhe hinzugerechnet. Sie beträgt 
ab dem 1. Januar 2007 19 %. Die Umsatzsteuer wird in der Rechnung geson-
dert ausgewiesen und in voller Höhe abgeführt.
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Netzanschlussvertrag
Erdgasverteilernetz

Erdgasverteilernetz

Bitte beachte, dass die mit * gekennzeichneten Felder 
ausgefüllt werden müssen.

Auftraggeber:in / Lieferadresse / Zustelladresse Abweichende/r Grundstückseigentümer:in

Name, Vorname* Name, Vorname

Registergericht, Registernummer (bei gewerblicher Nutzung)*

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

Kundennummer Vertragsbeginn

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer
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Anmeldung einer Gasinstallation

Anmeldung zur Inbetriebsetzung (Gas)

Der/Die Eigentümer:in des Grundstücks erklärt sich durch die Unterzeichnung mit der Ver-
legung der Netzanschlussleitung und der Nutzung des Grundstückes einverstanden. Der/Die 
Grundstückseigentümer:in informiert die SWA über eine Änderung der Eigentumsverhältnis-
se. Für die Grundstücksbenutzung, die Netzanschlussleitung und das Zutrittsrecht finden die 
Bestimmungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - 
NDAV) vom 1. November 2006 (BGBI, I, S. 2477) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
Der/Die Grundstückseigentümer:in erkennt die Regelungen der NDAV an.

Branche (bei gewerblicher Nutzung)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Aufstellungsort/Bezeichnung des Zählers

Anschlussobjekt (e)

Ort, Datum

Unterschrift

Nutzung  privat  geschäftlich
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Netzanschlussvertrag

1. Dieser Vertrag regelt den Anschluss der Gasanlage des Kunden in Nieder-
druck an das Erdgasverteilernetz der SWA.
2. Die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leistung beträgt ______ 
kW, bezogen auf einen Brennwert im Normalzustand von ca. 11,5 kWh (HS,N)
m2 (Erdgas Gruppe H) mit den nach den anerkannten Regeln der Technik zu-
lässigen Schwankungsbreiten sowie mit einem Ruhedruck von ca. 22 mbar. 
Soweit nicht anders vereinbart, endet der Netzanschluss unmittelbar hinter 
der Hauptabsperreinrichtung.
3. Das Entgelt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses, die 
Höhe des Baukostenschusses sowie die Vergütung vom Kunden gewünschter 
sonstiger Leistungen ergibt sich aus dem als Anlage 1beigefügten Angebots-
schreibens der SWA, das Bestandteil dieses Vertrages ist.
4. Die beigefügte Verordnung
•	 über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
	 dessen Nutzung für die Gasverordnung in Niederdruck 
	 (Niederdruckanschlussverordnung- NDAV) vom 01. November 		
2006 (Anlage 2) und 
•	 die ergänzenden Bedingungen der SWA zur NDAV sowie dem 
	 dazugehörigen Preisblatt (Anlage 3) sind in der jeweils 
	 geltenden Fassung eben falls Bestandteile des Vertrages
5. Der Kunde ist verpflichtet, der SWA jeder Änderung der Eigentumsverhält-
nisse an der Gasanlage in Textform unverzüglich mitzuteilen.
6. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Er kann von den Vertragspartnern mit einerFrist 
von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Eine Kündgung durch 
die SWA ist nur möglich, soweit ihr die Aufrechterhaltung des Netzanschluss-
verhältnisses wirtschaftlich unzumutbar ist. Das Recht der SWA zur fristlosen 
Kündigung nach § 27 NDAV bleibt hiervon unberührt. Die Kündigung bedarf 
der Textform. 

7. Sofern der Kunde nicht Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gilt Folgendes: 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages einschließlich der Anlagen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr am wirtschaftlichen und rechtlichen Erfolg mög-
lichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen.
8. Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt, jeder der Vertragspartner erhält
eine Ausfertigung. Mit der Unterzeichnung des Vertrages werden gleichzeitig 
die dem Vertrag beigefügten Anlagen anerkannt.
9. Falls der Kunde keinen gesonderten Gasliefervertrag mit einem Lieferan-
ten geschlossen und dies der SWA innerhalb von 14 Tagen nach erstmali-
ger Gasentnahme schriftlich angezeigt hat, kommt mit der SWA, die derzeit 
Grundversorger im Netzgebiet der Stadt Ahrensburg ist, ein Grundversor-
gungsvertrag gemäß den Regelungen der Gasgrundversorgungsverordnung 
(GasGVV) zustande.
10. Rechte von Verbrauchern im Hinblick auf Streitbeilegungsverfahren: 
Sollten Sie mit unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wenden Sie sich an 
unsere Beschwerdestelle, die Sie wie folgt erreichen:
Stadtwerke Ahrensburg GmbH, Klaus-Groth-Straße 2-4, 22926
Ahrensburg, Tel.: 04102 / 9974 - 0, Fax: 04102 / 9974 -10,
info@stadtwerke-ahrensburg.de
Sollten wir Ihrer Beschwerde nicht binnen vier Wochen abhelfen, können Sie 
sich an folgende Schlichtungsstelle wenden:
Anschrift:
Schlichtungsstelle Energie e. V. Friedrichstraße 133, 10117 Berlin;
www.schlichtungsstelle-energie.de; Tel.: 030/27 57 240 – 0;
Fax: 030/27 57 240 – 69; E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Wir sind gesetzlich zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren verpflichtet.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

 �Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die Stadtwerke Ahrensburg mich/uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren, um mich/uns auf interessante 
Produkte und Angebote der Stadtwerke Ahrensburg hinzuweisen. Diese Einwilligung kann/können ich/wir jederzeit in Textform gegenüber den Stadtwer-
ken Ahrensburg widerrufen. Beachten Sie bitte die Informationen gemäß Art. 13 und Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). (www.stadtwerke-
ahrensburg.de)

Datum, Ort

Datum, Ort

Unterschrift

Unterschrift


